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Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in 

Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 

bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung 

abschließend abgewogenen textlichen oder 

zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen 

zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums (§ 3 

Absatz 1 Ziffer 2 ROG). 

Sie sind keiner Abwägung mehr zugänglich und daher 

von den öffentlichen Stellen bei allen raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen sowie entsprechenden 

Zulassungsentscheidungen zu beachten (§ 4 Absatz 1 

ROG). Textliche Ziele sind durch Fettschrift 

gekennzeichnet. 

Grundsätze der Raumordnung sind Aussagen zur 

Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als 

Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 

Ermessensentscheidungen (§ 3 Absatz 1 Ziffer 3 ROG). 

Sie sind als Vorgaben für die öffentlichen Planungsträger 

im Rahmen von Abwägungs- und 

Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 

Textliche Grundsätze sind in Normalschrift dargestellt. 

Ziele der Raumordnung

Grundsätze der Raumordnung
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RROP für den Landkreis Lüneburg
Zeichnerische Darstellung
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RROP 2003,
in der Fassung der 
2. Änderung 2016

ÅGrundzentrum: Amelinghausen

ÅLA: Leben und Wohnen im Alter

ÅVor Aufforstung freizuhaltende Flächen

ÅEntwicklungsaufgabe: Tourismus

ÅDiverse Standorte für besondere 
Entwicklungsaufgabe Erholung bzw. 
regional bedeutsame 
Entwicklungsschwerpunkte

ÅRohstoffgewinnung (Sand)

ÅLändliche Siedlung

ÅStraßenverkehrsachsen/ Schiene/Rad

ÅVorgaben für Natur, Landwirtschaft, 
Landschaft

ÅPotenzialflächenWind
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Neuaufstellung,
1. Entwurf 

ÅGrundzentrum, zentrales 
Siedlungsgebiet in Amelinghausen

ÅEntwicklungsaufgabe Tourismus in 
Amelinghausen

ÅEntwicklungsaufgabe Erholung an 
wenigen Standorten

ÅRohstoffgewinnung (Sand)

ÅPotenzialflächen Windenergie

ÅStraßenverkehrsachsen/ Schiene 
/Rad

ÅFlächen für Natur, Landwirtschaft, 
Biotopverbund

ÅFahrradrouten
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2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 

Ziffer 2.1  Entwicklung der Siedlungsstruktur

2.1.2 Wohnbauliche Entwicklung

02 Standorte zur Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten 

(W1; W2; W3) 

Gemeinde Amelinghausen: GZ (Grundzentrum)

Sonstige Gemeinden und Ortsteile als E (Eigenentwicklungsort) klassifiziert

Grundschulen Betzendorfund Soderstorfzu sichern
ÁDerzeit keine W Klassifizierung, weil Anbindung an ÖPNV noch nicht ausreichend ist. 
ÁAber Revitalisierung der Bahnstrecke Lüneburg-Soltau ist Entwicklungswille des Landkreises 

Die Samtgemeinde Amelinghausen sieht für die Gemeinde Betzendorfund Soderstorfdie 
Notwendigkeit die Ausweisung als Eigenentwicklungsort zu überdenken und hier eine W 
Klassifizierung zu ermöglichen, um auch bis zur Revitalisierung die Standorte zu sichern.
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Ziffer 2.1  Entwicklung der Siedlungsstruktur

2.1.2 Wohnbauliche Entwicklung

03 Maximale Flächenkontingente 

ÁFlächenkontingente gelten nach Abzug vorhandener Flächen-
potenziale im Flächennutzungsplan

ÁWeitergabe von Kontingenten ist möglich

Samtgemeinde ca. 20 ha/10 Jahre
Amelinghausen (9,01)
Betzendorf(2,12)
Oldendorf/Luhe (1,85) 
Rehlingen (1,37)

Soderstorf(2,61) 

2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 
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2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 

Ziffer 2.1  Entwicklung der Siedlungsstruktur

2.1.2 Wohnbauliche Entwicklung

03 Maximale Flächenkontingente 

Flächenkontingente berechnen sich aus dem Dichtewert  (Wohneinheiten/ha) und dem 
Berechnungsfaktor für Wohneinheiten

Wohneinheiten sind nicht eindeutig bestimmbar

Auf welche Zielgröße wird bei nachgelagerten Planungsebene zurückgegriffen? 

Die Steuerungswirkung sollte ausschließlich über die maximalen Flächenkontingente erfolgen. In der 
nachgelagerten Bauleitplanung sollte die Samtgemeinde bzw. die Gemeinden im Rahmen der maximalen 
Flächenkontingente Gestaltungsspielraum haben, um so die Eigensteuerungsfunktion wahrnehmen 
können.
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Ziffer 2.1  Entwicklung der Siedlungsstruktur

2.1.2 Wohnbauliche Entwicklung

03 Maximale Flächenkontingente 

Weitergabe von Kontingenten ist möglich
Lediglich in der Begründung wird darauf hingewiesen, dass die Weitergabe im Einzelfall auch von einem 
Ortsteil mit höherer Funktionsstufe an einen Ortsteil mit niedriger Funktionsstufe weitergegeben werden 
kann

Die Möglichkeit der Weitergabe der Kontingente zwischen Samtgemeinden fehlt derzeit

Aufnahme der Weitergabe unter Samtgemeinden

Klarstellung der Weitergabe (Oben nach Unten) und Harmonierung von Beschreibender  Darstellung und der 
Begründung

2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 
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2.1.2 Wohnbauliche Entwicklung Gemeinde Betzendorf

Flächennutzungsplan SG Amelinghausen  noch nicht vollumfänglich
bzw. korrekt abgebildet im RROP

ÁbŜǳōŀǳƎŜōƛŜǘ α{ǸŘƭƛŎƘ RackerstraßeάΤ 

Á.ŜǊŜƛŎƘŜ αWulfsoder²ŜƎά ǳƴŘ αHoltorfer²ŜƎά

Siedlungsentwicklungsentwicklungsmöglichkeiten des OT Betzendorfssind Richtung Osten 
und  sollten für  das Vorranggebiet Windenergienutzung (AME_08_06) berücksichtigt werden

Abgleich mit dem Flächennutzungsplan 
Schon jetzt Beachtung der Siedlungsentwicklung bei der Ausweisung von Vorranggebieten 
Windenergienutzung

2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 
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2.1.2 Wohnbauliche Entwicklung Gemeinde Rehlingen

Darstellungen in Bauleitplanungen werden vom Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft überlagert

Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft umschließt die derzeitige Wohnbebauung zu eng

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft überlagert Flächennutzungsplandarstellungen

ÁAbstände sollten zwischen dem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und potenziellen 
Wohngebietsentwicklungsflächen freigehalten werden

ÁAnpassung der Darstellungen der Flächendarstellung im RROP

2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 
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2.1.4 Wohnbauliche Entwicklung Gemeinde Soderstorf

Flächenkontingente, Siedlungserweiterung und Vorranggebiet 
Windenergienutzung

Überlagerung von in Aufstellung befindlichen 
Bauleitplanungen/Satzungen und Vorbehalts- bzw. Vorranggebieten

Entwicklungsmöglichkeiten könnten durch das Vorranggebiet Windenergienutzung AME_04 
eingeschränkt werden.

Soderstorf: Satzung  + Vorbehaltsgebiet Landschaftsbezogenen Erholung und Wald

Raven und Rolfsen: Vorbehaltsgebiete überlagen Baulücken bzw. Bebauungspläne

ÁVerkleinerung des Vorranggebietes, um eine Siedlungsentwicklung am nord - westlichen Ortsrand 
nicht zu gefährden.

ÁAnpassung der Flächendarstellungen mit in Aufstellung befindlicher Siedlungsentwicklungsvorhaben

2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 
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Ziffer 2.1  Entwicklung der Siedlungsentwicklung

2.1.3 Gewerbliche Entwicklung

ImRROP wird das geplante Gewerbegebiet in Soderstorfnicht als 
Gewerbestandort mit überregionaler Bedeutung genannt.

Aufgrund der günstigen Lage an der A7 bietet dieser Standort eine 
hervorragende Verkehrsanbindung und ist somit auch für 
überregionale Unternehmen von besonderem Interesse  

Aufnahme als überregionale bedeutsamer Gewerbestandort 
sowohl in der beschreibenden Darstellung unter der Ziffer  2.1.3 02 
sowie in die zeichnerische Darstellung

2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 



2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 

Ziffer 2.1  Entwicklung der Siedlungsentwicklung

2.1.4  Tourismus, Erholung, Sport

01 Besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus:  Amelinghausen
02 Besondere Entwicklungsaufgabe Erholung: Oldendorf/Luhe; 

Soderstorf

Wegfall der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung für Betzendorf,
Rehrhofund Schwindebeck

Á Beibehaltung der Kennzeichnung für Betzendorfund Schwindebeck
Á Aufnahme von Gut Thansenund des Forstguts Rehrhofals Standort 

mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus
Á Überprüfen der Kriterien auf Anwendbarkeit im Landkreis Lüneburg 

(z.B. Einstufung Tourismus: Berücksichtigt werden Betriebe mit mind. 10 Betten) 15



2 Siedlungsentwicklung & 
Versorgungsstruktur 

Ziffer 2.1  Entwicklung der Siedlungsentwicklung
2.1.4  Tourismus, Erholung, Sport

07 Wassertouristische Angebote: DerLopauseewird nur in Begründung 
als ein Gewässer, dass für nichtmotorisierter Wassertourismus attraktiv ist, 
erwähnt.

Wegfall der Klassifizierung des Inselsees und des Campingplatzes als 
regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt. 

Beibehaltung der Kennzeichnung E für Lopauseeund Campingplatz
Aufnahme des Lopauseesunter Ziffer2.1.4 07 der 
Beschreibende Darstellung 16



3 Entwicklung der Freiraumfunktionen und Freiraumnutzung

Ziffer 3.2 Entwicklung der Freiraumfunktion

3.2.1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft

Ackerflächen  sind oftmals als Vorbehaltsgebiete 
für Landwirtschaft (Aufgrund besonderer 
Funktion) dargestellt

Die Zuweisung erscheint zu großflächig 
angewandt zu sein, so dass andere Belange ggf. 
nicht ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten 
haben

Flächendeckende Darstellung kann zu 
erheblichen Schwierigkeiten z.B. bei der Planung 
von Flächen- Photovolatikführen
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3 Entwicklung der Freiraumfunktionen und Freiraumnutzung
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Ziffer 3.2 Entwicklung der Freiraumfunktion

3.2.2 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung

Ausweisung von umfangreichen Vorranggebieten 
Rohstoffgewinnung

Der Status hat sich von Vorbehaltsgebieten auf 
Vorranggebieten verändert.

Erläuterung, warum der Status und die Größen 
verändert wurden.



3 Entwicklung der Freiraumfunktionen und Freiraumnutzung

Ziffer 3.2 Entwicklung der Freiraumfunktion

3.2.3 Landschaftsgebundene Erholung

05 Vorranggebiet regional bedeutsamer 
Wanderweg (F: Rad; W: Wandern;  R= Reiten)

Aufnahme des Heide-Elbe Radweges als Ziel der 
beschreibenden Darstellung

06 Vorhandene Wanderwege sind zu sichern, 
auszubauen und miteinander zu vernetzen

Anbindung an den Heidschnuckenwegüber eine 
Heideschleife (OT Schwindebeck) als verbindliches 
Ziel aufnehmen
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4.1. Mobilität, Verkehr, Logistik

4 Technische Infrastruktur; raumstrukturelle Standortpotenziale
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Ziffer 4.1.2 Schienenverkehr, ÖPNV, Fahrradverkehr

04    Satz3 Die BahnsteckeLüneburg- Soltaufür den 
Schienenpersonennahverkehrreaktivieren(nur
Grundsatz)

FüreinenachhaltigeMobilität muss die 
ReaktivierungdesSchienenpersonennahverkehrmehr
alsnur ein Grundsatzsein.

Aufnahmeder ReaktivierungalsverbindlichesZielder 
Raumplanung



4.1. Mobilität, Verkehr, Logistik

4 Technische Infrastruktur; raumstrukturelle Standortpotenziale
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Ziffer 4.1.2 Schienenverkehr, ÖPNV, Fahrradverkehr

05 Aufnahmeder HaltepunkteDrögenniendorf, 
Amelinghausen und Soderstorfin die Beschreibende
Darstellung

07 Anpassenzwischenden Taktender ÖPNV 
Linienund dem SPNV alsZielfestschreiben

11 Übernahmedes korrektenNamensund 
TaktungŘŜǎ άIŜƛŘŜ-{ƘǳǘǘƭŜǎέ

13 Sicherungund Entwicklungeinesattraktiven
Wegeangebotesfür den RadverkehralsZielder Raumordnug
festschreiben

15 Mobilitätsstationin Amelinghausen wird
begrüßt, bislangsindvon Seiten der Samtgemeinde
keinePlanungenvorgesehen.



4.1. Mobilität, Verkehr, Logistik

4 Technische Infrastruktur; raumstrukturelle Standortpotenziale
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Ziffer 4.1.3 Straßenverkehr

04    Ortsumfahrungfür Amelinghausen 

Entsprichtnicht mehrdem politischemWillen

05   Flussquerung/Brücke der Elbe als Ziel der 
Raumordnung

Brücke nur als Grundsatz aufnehmen, auch im Hinblick auf die 
Mobilitätswende



4.2.1  Erneuerbare Energieversorgung und Energieinfrastruktur

4 Technische Infrastruktur; raumstrukturelle Standortpotenziale
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AME_02

AME_03

AME_04
AME_05

AME_08

AME_09

AME_GEL_01



4.2 Erneuerbare Energieversorgung und Energieinfrastruktur

4 Technische Infrastruktur; raumstrukturelle Standortpotenziale
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AME_01



4.2 Erneuerbare Energieversorgung und Energieinfrastruktur

4 Technische Infrastruktur; raumstrukturelle Standortpotenziale
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AME_02



4.2 Erneuerbare Energieversorgung und Energieinfrastruktur

4 Technische Infrastruktur; raumstrukturelle Standortpotenziale
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AME_03


